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Mit dem Tod eines Menschen, dem

Erbfall, geht dessen Vermögen auf

den oder die Erben über. Zur Erb-

schaft gehört das gesamte Vermö-

gen, das zum Todeszeitpunkt beim

Erblasser vorhanden ist. Mit Vermö-

gen ist allerdings nicht nur Geld ge-

meint; auch sämtliche Gegenstände,

Grundstücke und daran bestehende

Rechte, aber auch alle Schulden des

Erblassers gehen bei Eintreten des

Erbfalls auf die Erben über. 

Wer erbt, bestimmt zunächst einmal

das Gesetz (gesetzliche Erbfolge).

Das Recht stellt aber auch Instru-

mente bereit, die eine ganz indivi-

duelle Regelung der Vermögens-

nachfolge im Erbfall ermöglichen. Ei-

ne Nachlassgestaltung „nach Maß“

hat viele Vorteile: Durch sie können

im Erbfall Auseinandersetzungen

zwischen den Erben vermieden, die

Versorgung bestimmter Personen,

wie beispielsweise des Ehepartners,

sichergestellt oder auch Erbschafts-

steuer gespart werden. Es ist daher

von großem Nutzen, sich mit den

hierzu bestehenden Möglichkeiten

wie Testament oder Erbvertrag ver-

traut zu machen. Aber auch die ge-

setzliche Erbfolge sollte man ken-

nen, die dann greift, wenn keine

weiteren Regelungen getroffen

worden sind. 

Die gesetzliche Erbfolge

Nach der gesetzlichen Erbfolge wird

der Erblasser in erster Linie von sei-

nen Abkömmlingen (Erben erster

Ordnung) beerbt. Es erben demnach

also zunächst die Kinder des Erblas-

Erben und Vererben
Vorsorge für den Erbfall

Hand aufs Herz: Denken Sie manchmal daran, wem Sie all das, was Sie sich erarbeitet haben und
was sonst noch dazugekommen ist, einmal vererben wollen? Wer Kinder hat, dem wird die
Antwort darauf sicher leicht fallen. Aber damit ist natürlich noch längst nicht alles erledigt.
Denn man wird auch überlegen, wie Nachlass und Erbe verteilt werden sollen. Unzählige
Familien und Freundschaften sind schon im Streit um die Erbschaft zerbrochen. Der Erblasser
sollte daher beizeiten die Gelegenheit ergreifen, durch klare Aussagen darüber, was mit seinem
Vermögen nach seinem Tod geschehen soll, Streitigkeiten um die Erbmasse zu verhindern. Hier
finden Sie sowohl praktische Ratschläge für den, der ein Testament errichten will, aber auch für
den, der ein Erbe antritt.
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sers. Sofern ein Kind zum Zeitpunkt

des Erbfalls nicht mehr lebt und

selbst Kinder hinterlässt, wird dessen

Erbanteil auf die Enkel als entfern-

 tere Abkömmlinge des Erblassers zu

gleichen Teilen verteilt. Ob ein Ab-

kömmling einer Ehe entsprungen ist

oder nicht, spielt keine Rolle. Jeder

Erbe erster Ordnung schließt die El-

tern und deren Abkömmlinge (Erben

zweiter Ordnung: Geschwister, Nef-

fen und Nichten des Erblassers) und

auch Erben entfernterer Ordnungen

(zum Beispiel die Erben dritter Ord-

nung: Großeltern des Erblassers und

deren Abkömmlinge) von der Erbfol-

ge aus. Weil sich das etwas kompli-

ziert liest, sollen die häufigsten Fall-

gestaltungen im Folgenden näher er-

läutert werden:

Wenn jemand verheiratet ist
und Kinder hat …
erbt der überlebende Ehegatte ne-

ben den Abkömmlingen. Weitere

Verwandte sind von der Erbschaft

sodann ausgeschlossen. Grundsätz-

lich erbt der überlebende Ehegatte

ein Viertel des Nachlasses. Wenn die

Ehegatten im gesetzlichen Güter-

stand der Zugewinngemeinschaft

gelebt haben, erhöht sich der Erb-

anteil des Überlebenden um ein

weiteres Viertel als pauschaler Zu-

gewinn. Bei der Gütergemeinschaft

erhöht sich der Erbanteil nicht. Die

Abkömmlinge des Erblassers erben

das restliche Vermögen jeweils zu

gleichen Teilen. Wenn zwischen den

Ehegatten Gütertrennung verein-

bart worden war, erben der überle-

bende Ehegatte und die Abkömm-

linge zu gleichen Teilen, wobei der

Ehegatte zumindest ein Viertel des

Nachlasses erhält. Auch eingetrage-

ne gleichgeschlechtliche Lebenspart-

ner haben ein gesetzliches Erbrecht.

Es ist dem Erbrecht des Ehepartners

weitestgehend ähnlich. 

Wenn jemand verheiratet ist
und keine Kinder hat …
erben der überlebende Ehegatte

und Verwandte ab der zweiten Ord-

nung. Bei Zugewinngemeinschaft

der Ehegatten erbt der überlebende

Ehegatte die Hälfte und zusätzlich

ein weiteres Viertel des Nachlasses

als pauschalen Zugewinnausgleich.

Bei Gütertrennung oder Güterge-

meinschaft erbt der Ehegatte die

Hälfte des Vermögens. Den Rest des

Nachlasses erben die Eltern des Ver-

storbenen. Erst, wenn ein Elternteil

zum Zeitpunkt des Erbfalls schon ver-

storben sein sollte, wird dessen An-

teil auf die Geschwisterlinie verteilt.

Der überlebende Ehegatte erbt al-

lein, wenn beim Erbfall weder Erben

zweiter Ordnung noch Erben dritter

Ordnung mehr vorhanden sind.

Wenn jemand ledig ist 
und Kinder hat …
erben seine Abkömmlinge das ge-

samte Vermögen zu gleichen Teilen. 

Wenn jemand ledig ist und
keine Kinder hat …
wird das Vermögen auf die Erben

zweiter oder gegebenenfalls ent-

fernterer Ordnung verteilt. Auch

hier gilt, dass die Geschwister erst

dann erben, wenn die Eltern des

Erblassers schon verstorben sind.

Wenn jemand in 
einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft lebt …
hat der Lebensgefährte kein gesetz-

liches Erbrecht.

Wenn jemand geschieden ist …
kommt dem rechtskräftig geschie-
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denen Ehegatten kein gesetzliches

Erbrecht zu. Ebenso ist das Recht

des überlebenden Ehegatten ausge-

schlossen, wenn zum Zeitpunkt des

Todes des Erblassers die Vorausset-

zungen für eine Scheidung gegeben

waren und der Erblasser die Schei-

dung beantragt, ihr zugestimmt

oder berechtigt die Aufhebung der

Ehe beantragt hat. Ein Ehegatte hat

demnach nur dann ein gesetzliches

Erbrecht, wenn er mit dem Erblasser

bis zum Zeitpunkt des Erbfalls in

gültiger Ehe gelebt hat. 

Das Testament

Um eine von der gesetzlichen Erb-

folge abweichende Verteilung des

Nachlasses zu regeln, kommt zu-

nächst die Errichtung eines Testa-

ments in Betracht. Mit einem Testa-

ment wird die sogenannte gewill-

kürte Erbfolge festgelegt. Das Ge-

setz kennt das private und das öf-

fentliche Testament.

Privates Testament

Ein privates Testament wird durch

eine eigenhändig geschriebene und

unterschriebene Erklärung errichtet.

Damit ein privates Testament wirk-

sam ist, ist es zwingend erforderlich,

� dass der Verfasser mindestens 18

Jahre alt ist,

� dass der gesamte Text vom ers-

ten bis zum letzten Wort von

Hand geschrieben ist,

� dass das Testament eigenhändig

unterschrieben worden ist.

Es ist dringend zu raten, ein Testa-

ment mit Vor- und Zunamen zu un-

terschreiben und mit Ort und Da-

tum der Ausstellung zu versehen.

Dies hilft, Unklarheiten vorzubeugen

und somit eventuellen Streit unter

den Erben zu vermeiden. 

Wenn ein Testament über mehrere

Seiten verfasst wird, sollten die Sei-

ten durchgehend nummeriert wer-

den. So wird sichergestellt, dass sich

die Unterschrift auf sämtliche Seiten

des Testaments bezieht.

Öffentliches Testament

Ein öffentliches Testament wird da-

durch errichtet, dass man seinen

letzten Willen einem Notar gegen-

über entweder mündlich erklärt

oder ihm eine Schrift mit der Erklä-

rung übergibt, dass diese den letz-

ten Willen beinhaltet. Im Gegensatz

zum privaten Testament braucht ei-

ne solche Schrift nicht von Hand ge-

schrieben worden zu sein; hier darf

man sich der Hilfe einer Schreibma-

schine oder eines Computers bedie-

nen. Der Notar fertigt sodann eine

Niederschrift über die Errichtung

des öffentlichen Testaments an, die

dem Erblasser vorgelesen, von ihm

genehmigt und eigenhändig unter-

schrieben wird (Beurkundung). Die

Niederschrift sowie gegebenenfalls

das übergebene Schriftstück gibt

der Notar schließlich dem Nachlass-

gericht zur amtlichen Verwahrung.

Nachlassgericht ist das Amtsgericht

(in Baden-Württemberg das staat - 

liche Notariat), in dessen Bezirk der

Erblasser seinen letzten Wohnsitz

hatte. Der Erblasser erhält über die

Verwahrung des Testaments einen

Hinterlegungsschein.

Gemeinschaftliches Testament

Ehegatten sowie eingetragene Le-

benspartner können ein gemein-

schaftliches Testament errichten.

Dies kann sowohl in privater als

auch in öffentlicher Form gesche-

hen. Weil es unter Ehegatten und

Lebenspartnern möglich ist, sich ge-

genseitig zum Erben einzusetzen

und weil hinsichtlich der Vor- und

Nacherbschaft, der Möglichkeit der

Wiederverheiratung des überleben-

den Ehegatten, der erschwerten Wi-

derrufsmöglichkeit vieles zu beach-

ten ist, ist es ratsam, ein gemein-

schaftliches Testament zusammen

mit einem Rechtsanwalt oder Notar

anzufertigen. 

Aufbewahrung

Ein öffentliches Testament wird in

jedem Fall amtlich verwahrt. Ein pri-



vates Testament kann ebenfalls

beim Nachlassgericht in amtliche

Verwahrung gegeben werden,

möglich ist aber auch die Aufbe-

wahrung zuhause oder bei einem

Vertrauten. Wichtig ist, dafür Sorge

zu tragen, dass ein privates Testa-

ment im Erbfall auch gefunden

wird; ansonsten waren alle Über-

 legungen zur Regelung des Nach-

lasses umsonst.

Widerruf

Es lassen sich viele Umstände vor-

stellen, die den Wunsch nach einer

Änderung des Testaments wach

werden lassen. Man sollte ohnehin

von Zeit zu Zeit überprüfen, ob

das Testament noch den gegen -

wärtigen Vorstellungen über die

Regelung des Nachlasses ent-

spricht. 

Jedes Testament, auch ein öffent -

 liches, kann durch Errichtung eines

neuen Testaments geändert oder

aufgehoben werden. Bei öffent-

 lichen Testamenten genügt zum

 Widerruf die Abholung aus der

amtlichen Verwahrung. Von meh -

reren im Nachlass gefundenen

 Testamenten verliert das frühere

durch das spätere allerdings nur

 insoweit seine Gültigkeit, als es mit

ihm im Widerspruch steht oder frü-

here Anordnungen ausdrücklich

aufgehoben werden. Wenn man ein

altes Testament widerrufen will, ist

es daher am sichersten, es zu die-

sem Zweck zu vernichten; an seine

Stelle kann dann ein völlig neues

Testament treten.

Die Vorteile eines Testaments

Im Gegensatz zur gesetzlichen

 Erbregelung bietet die Errichtung

eines Testaments vielfältige Ge -

 staltungsmöglichkeiten, wie zum

Beispiel:

� die Einsetzung des oder der Er-

ben mit der Bestimmung, wer

welchen Bruchteil des Nachlasses

erhalten soll;

� die Anordnung einer Vor- und

Nacherbfolge, was bedeutet,

dass jemand erst dann Erbe wird,

nachdem zunächst ein anderer

Erbe geworden ist;

� die Zuwendung von einzelnen

Vermögenswerten (z. B. Brief-

markensammlung, Jagdgewehre,

usw.), ohne dass der Bedachte

dabei zum Erben bestellt wird, im

Wege eines Vermächtnisses;

� die Begründung von Pflichten

 zulasten des Erben oder Ver-

mächtnisnehmers (z. B. Zahlung

der Grabpflegekosten, Nicht -

 veräußerung eines Familienerb-

stücks, usw.) im Wege einer

 Auflage;

� die Möglichkeit zur Einflussnah-

me auf die Verteilung einzelner

Nachlassgegenstände unter den

Erben mittels einer Teilungsan-

ordnung;

� die Einsetzung eines Testaments-

vollstreckers, der die Ausführung

des letzten Willens überwacht.

Grenzen der Testierfreiheit

Auch wenn in einem Testament

grundsätzlich frei bestimmt werden

kann, wer einmal welchen Anteil am

Erbe erhalten soll (Testierfreiheit), ist

nicht jede beliebige Erbregelung

möglich. Wenn ein Testament mit

zwingenden gesetzlichen Formvor-

schriften nicht im Einklang steht, es

gegen die guten Sitten verstößt

oder es vollkommen widersprüchli-

che oder unmöglich zu erfüllende

Anordnungen enthält, hat dies seine

teilweise oder auch vollständige Un-

wirksamkeit zur Folge. Daneben ist

zu beachten, dass die Testierfreiheit

mit Rücksicht auf die nächsten Fami-

lienangehörigen eingeschränkt ist.

Diejenigen Personen, die nach der

gesetzlichen Erbfolge erben wür-

den, im Testament aber von der Erb-

folge ausgeschlossen worden sind,

können nämlich von den tatsächli-

chen Erben die Hälfte des Wertes ih-

res gesetzlichen Erbteils beanspru-

chen. Einem Erben auch das Recht

auf diesen sogenannten Pflichtteil

zu entziehen, ist nur bei Vorlage

ganz außergewöhnlicher Umstände

statthaft.
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Der Erbvertrag

Neben dem Testament gibt es als

zweite Möglichkeit einer Verfügung

von Todes wegen den Erbvertrag,

der zwischen dem Erblasser und

den Erben zu schließen ist und der

ebenso viele Gestaltungsmöglichkei-

ten wie das Testament eröffnet.

Erbverträge müssen vor dem Notar

geschlossen werden. Da es sich hier-

bei um echte Verträge handelt, kön-

nen sie vom Erblasser alleine nicht

widerrufen oder geändert werden.

Die Änderung oder der Widerruf ei-

nes Erbvertrags ist vielmehr regel-

mäßig nur durch den Abschluss ei-

nes weiteren notariellen Vertrags,

an dem alle Vertragsparteien mit-

wirken müssen, möglich. Wegen der

starken rechtlichen Bindung sollte

der Abschluss eines Erbvertrages da-

her gut überlegt werden.

Die Vorteile eines Erbvertrags

Der Vorteil des Erbvertrags liegt

zum einen darin, dass er ganz ein-

zelfallbezogen formuliert werden

kann. Zum anderen eröffnet der

Erbvertrag – anders als das Testa-

ment – die Möglichkeit, den Erben

schon vor Eintritt des Erbfalls zu ge-

wissen Leistungen zu verpflichten.

Beispielsweise kann in einem Erbver-

trag geregelt werden, dass der Erbe

dem Erblasser bis zu seinem Lebens-

ende ein Wohnrecht oder Unter-

haltszahlungen zu gewähren hat.

Auch bietet sich ein Erbvertrag auf-

grund der vielen Ausgestaltungs-

möglichkeiten zur – auch erb-

schaftssteuerrechtlich interessan- 

ten – Verteilung umfangreichen

 Immobilienvermögens zu Lebzeiten

des Erblassers oder zur detaillierten

Regelung einer Unternehmensnach-

folge an.

Kosten

Die Errichtung eines privaten Testa-

ments kostet nichts. Es sollte aller-

dings bedacht werden, dass die Er-

richtung eines notariellen Testa-

ments den Erben den Vorteil ver-

schaffen kann, dass sie keinen – ge-

bührenpflichtigen – Erbschein zur

Vorlage bei Kreditinstituten oder

beim Grundbuchamt mehr zu bean-

tragen brauchen. Außerdem kann

man sich aufgrund der fachlichen

Beratung durch den Notar sicher

sein, dass das Testament formal

hieb- und stichfest errichtet worden

ist. Notare berechnen für die Errich-

tung eines Testaments eine volle

 Gebühr, deren Höhe die untenste-

hende Gebührentabelle aufzeigt.

Der Wert des Testaments errechnet

sich aus dem Wert des Vermögens

abzüglich der Verbindlichkeiten. Die

Gebühr verdoppelt sich bei gemein-

schaftlichen Testamenten und Erb-

verträgen.

Der Eintritt des Erbfalls

Mit dem Tod des Erblassers tritt der

Erbfall ein. Das Vermögen des Erb-

lassers, die Erbschaft, geht als Gan-

zes auf einen oder mehrere Erben

über. Der oder die Erben treten in

die Rechtsstellung des Erblassers ein

mit allen positiven, aber auch allen

negativen Folgen.

Annahme oder Ausschlagung
einer Erbschaft

Der Eintritt der Erben in die Rechts-

stellung des Erblassers erfolgt

 automatisch und ohne weiteres

 Zutun. Das gilt für den gesetzlichen

ebenso wie für den durch Testa-

ment oder Erbvertrag eingesetzten

Erben. Das bedeutet jedoch nicht,

dass der Erbe gezwungen ist, den

Nachlass auch wirklich und end -

 gültig zu übernehmen. Erben be-

deutet nicht immer einen Vorteil:

Mit dem Erbfall gehen auch alle

Schulden und sonstige Verbindlich-

keiten des Erblassers auf den Erben

über. Und dafür haftet der Erbe

 zunächst einmal mit seinem gesam-

ten privaten, also auch nicht er -

 erbten Vermögen. 
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Als Erbe kann man also in eine Si-

tuation geraten, in der man sich ge-

nau überlegen sollte, ob man nicht

besser die Erbschaft ausschlägt. Zu

empfehlen ist dies immer dann,

wenn der Nachlass überschuldet ist.

Es sollte aber auch an eine Ausschla-

gung gedacht werden, wenn man

mit der Erbschaft so viele Pflichten,

Lasten und sonstige Unannehmlich-

keiten übernimmt, dass sie in

 keinem Verhältnis zu dem ererbten

Vermögen stehen. 

Wer eine Erbschaft ausschlagen will,

muss dies gegenüber dem Nachlass-

gericht erklären, und zwar zur

 Niederschrift beim Gericht oder in

öffentlich beglaubigter Form. Die

Ausschlagung der Erbschaft kann

 allerdings nur innerhalb von sechs

Wochen erfolgen. Die Frist beginnt

mit dem Zeitpunkt, in welchem der

Erbe vom Eintritt des Erbfalls und

dem Grund seiner Berufung als Erbe

Kenntnis erlangt. Diese Frist muss

unbedingt beachtet werden; an-

sonsten gilt die Erbschaft als ange-

nommen. Das kann unter Umstän-

den zu großem Zeitdruck führen,

wenn man sich über einen umfang-

reichen oder unübersichtlichen

Nachlass zunächst einen Überblick

zu verschaffen hat. Ausnahmsweise

beträgt die Frist für die Ausschla-

gung sechs Monate, wenn der Erb-

lasser seinen letzten Wohnsitz im

Ausland gehabt hat oder wenn sich

der Erbe beim Beginn der Frist im

Ausland aufhält. Die Ausschlagung

der Erbschaft kann nicht an Bedin-

gungen geknüpft werden; auch

kann man nicht einen Teil der Erb-

schaft annehmen und den Rest aus-

schlagen.

Wird die Erbschaft ausgeschlagen,

so fällt sie demjenigen zu, der erben

würde, wenn der Ausschlagende

zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt

hätte. Ist zur Zeit des Erbfalls weder

ein Verwandter noch ein Ehegatte

bzw. eingetragener Lebenspartner

des Erblassers vorhanden, ist der

Staat gesetzlicher Erbe. Der Staat

kann eine Erbschaft nicht ausschla-

gen, haftet letztlich aber nur mit

dem übernommenen Nachlass.

Haftung des Erben für
Verbindlichkeiten

Die Ausschlagung empfiehlt sich al-

so, wenn feststeht, dass der Nach-

lass zur Erfüllung aller Verbindlich-

keiten auf keinen Fall ausreicht. In so

manchen Fällen kann innerhalb der

sechswöchigen Ausschlagungsfrist

allerdings gar nicht abschließend

geklärt werden, ob der Nachlass

überschuldet ist. Sicherheitshalber

sollte ein Erbe in solch einem Fall

von der Möglichkeit Gebrauch ma-

chen, seine Haftung auf die Erb-

schaft zu beschränken. Das ist übri-

gens auch dann zu raten, wenn der

Erbe zwar die Nachlassverbindlich-

keiten begleichen will, dies aber

nicht aus seinem eigenen Vermö-

gen, sondern nur aus dem beste-

henden Nachlassvermögen tun will.

Die Beschränkung der Haftung des

Erben wird durch die Anordnung

der Nachlassverwaltung oder Eröff-

nung des Nachlassinsolvenzverfah-

rens herbeigeführt. Der Erfolg ist,

dass dadurch das Nachlassvermögen

und das eigene Vermögen der Er-

ben getrennt werden und nur noch

das Nachlassvermögen haftet. In das

eigene Vermögen der Erben können

Nachlassgläubiger sodann nicht

mehr vollstrecken. Den Antrag auf

Nachlassverwaltung oder Nachlass -

insolvenz können die Erben, aber

auch Nachlassgläubiger stellen.

Eine Nachlassverwaltung wird von

den Erben meist beantragt, wenn

nicht sicher ist, ob der Nachlass

überschuldet ist. Entspricht das

Nachlassgericht dem Antrag, wird

ein Nachlassverwalter eingesetzt. Er

verwaltet sodann das Nachlassver-

mögen und ist hierüber allein verfü-

gungsberechtigt. 

Wenn schließlich feststeht, dass der

Nachlass überschuldet ist, dann

kommt auch die Nachlassinsolvenz

in Betracht. Wissen die Erben von

der Überschuldung des Nachlasses,

sind sie sogar verpflichtet, die Eröff-

nung des Nachlassinsolvenzverfah-

rens zu beantragen. Tun sie dies

nicht, können sie sich den Nachlass-

gläubigern gegenüber schadenser-

satzpflichtig machen.
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Maßnahmen zur Sicherung 
des Nachlasses

In vielen Erbfällen ist es nicht von

vornherein völlig klar, wer was ge-

erbt hat und auch wo sich der

Nachlass oder Teile davon befinden.

Nicht immer sind die Personen, die

mit dem Erblasser zuletzt zusam-

mengelebt haben, oder nach dessen

Tod als erste Zugriff auf das Nach-

lassvermögen haben, auch Erben

geworden. Die Erben aber haben

verständlicherweise ein Interesse da-

ran, dass der Nachlass erst einmal

gesichert wird. Das gilt auch für die

Zeit, in der einzelne Erben noch

überlegen, ob sie eine Erbschaft

ausschlagen sollen.

Soweit ein Bedürfnis besteht, hat

bis zur Annahme der Erbschaft das

Nachlassgericht für die Sicherung

des Nachlasses zu sorgen. Das Nach-

lassgericht muss sich um die Siche-

rung des Nachlasses auch dann

kümmern, wenn der Erbe unbe-

kannt ist oder wenn ungewiss ist,

ob er die Erbschaft angenommen

hat. Zur Sicherung des Nachlasses

kann sich das Gericht verschiedener

Mittel bedienen. Insbesondere kann

es die Anlegung von Siegeln, die

Hinterlegung von Geld, Wertpapie-

ren oder anderen Kostbarkeiten an-

ordnen. Es kann zudem anordnen,

dass ein Nachlassverzeichnis aufge-

stellt wird, und es kann einen Nach-

lasspfleger bestellen.

Die Bestellung eines Nachlasspflegers

ist vornehmlich dann geboten, wenn

der Erbe unbekannt ist oder wenn

sie von einem Gläubiger beantragt

worden ist, der einen Anspruch ge-

gen den Nachlass gerichtlich geltend

machen will. Auch hier ist Vorausset-

zung, dass die Erbschaft noch nicht

angenommen ist, der Erbe unbe-

kannt ist oder ungewiss ist, ob er die

Erbschaft angenommen hat.

Zur Sicherung des Nachlasses gehört

aber auch, dass erst einmal Klarheit

darüber erreicht wird, wo sich Nach-

lassgegenstände befinden. Am bes-

ten wissen darüber die Personen

Bescheid, die mit dem Erblasser zu-

sammengelebt haben. Für sie legt

das Gesetz bestimmte Auskunfts-

pflichten fest. Danach ist derjenige,

welcher sich zur Zeit des Erbfalls mit

dem Erblasser in häuslicher Gemein-

schaft befunden hat, verpflichtet,

dem Erben auf Verlangen hierüber

Auskunft zu erteilen, welche Ge-

schäfte er in Beziehung auf die Erb-

schaft geführt hat. Weiter muss er

mitteilen, was ihm über den Ver-

bleib der Erbschaft bekannt ist. Be-

stehen Zweifel an der Richtigkeit

oder Vollständigkeit der Auskunft,

kann der Erbe verlangen, dass da-

rüber eine eidesstattliche Versiche-

rung abgegeben wird. 

Mit Eintritt des Erbfalls ist aber nicht

nur wichtig, die erforderlichen Maß-

nahmen zur Sicherung des Nachlas-

ses einzuleiten. Ebenso bedeutsam

ist es, möglichst schnell darüber Ge-

wissheit zu erlangen, ob ein Testa-

ment vorhanden ist. Aus diesem

Grund hat der Gesetzgeber eine

Ablieferungspflicht für Testamente

vorgesehen. Danach muss jeder, der

ein Testament im Besitz hat, es so-

fort dem Nachlassgericht überge-

ben, nachdem er vom Tod des Erb-

lassers erfahren hat. Wer dies unter-

lässt, macht sich unter Umständen

sogar strafbar. 

Schließlich sollte man es nicht ver-

säumen, Versicherungsgesellschaf-

ten, mit denen Verträge bestanden,

unverzüglich Mitteilung zu machen,

um nicht durch Überschreitung von

Fristen Ansprüche zu verlieren (zum

Beispiel gegen Unfall- oder Lebens-

versicherungen). 

Die Testamentseröffnung

Die Eröffnung eines Testaments er-

folgt durch das Nachlassgericht, so-

bald es vom Tod des Erblassers

Kenntnis erlangt hat. Entweder be-

findet sich das Testament in Ver-

wahrung des Gerichts, dann wird

sofort ein Termin zur Testamentser-

öffnung festgesetzt. Ansonsten

muss gewartet werden, bis ein pri-

vates Testament, das sich etwa im

Besitz eines Erben oder einer ande-

ren Person befand, beim Nachlass-

gericht abgeliefert wird. Zum Er-

öffnungstermin sollen die gesetz -
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 lichen Erben und die sonstigen Be-

teiligten, soweit tunlich, geladen

werden. Dann ist beim Termin das

Testament zu öffnen, den Beteilig-

ten zu verkünden und ihnen auf

Verlangen vorzulegen. Häufig wird

es einem Beteiligten nicht möglich

sein, bei der Testamentseröffnung

anwesend zu sein. Das Nachlassge-

richt ist in einem solchen Fall ver-

pflichtet, ihn über den ihn betref-

fenden Inhalt des Testaments zu in-

formieren. Darüber hinaus ist jeder,

der ein rechtliches Interesse glaub-

haft macht, berechtigt, ein eröffne-

tes Testament einzusehen und eine

Abschrift des Testaments anzufor-

dern.

Über die Eröffnung wird eine Nie-

derschrift angefertigt. Diese Nieder-

schrift ist insoweit von Bedeutung,

als die Vorlage einer Ausfertigung

oder beglaubigten Abschrift eines

eröffneten Testaments mitsamt der

re an einem Erbschein liegt darin,

dass er für seinen Inhaber einen öf-

fentlichen Glauben erzeugt; der im

Erbschein Benannte kann von jeder-

mann als Erbe angesehen werden.

Erwirbt zum Beispiel jemand von ei-

ner im Erbschein bezeichneten Per-

son einen Gegenstand aus dem

Nachlass, so darf er ihn auch dann

behalten, wenn sich später – etwa

durch den Fund eines Testaments

neueren Datums – herausstellt, dass

die Person gar nicht Erbe geworden

ist. Das gilt natürlich dann nicht,

wenn der Erwerber wusste, dass der

Erbschein falsch ist.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Vorsorge

für den Erbfall sind bei Rechtsanwäl-

ten, Notaren, Steuerberatern sowie

den Volksbanken und Raiffeisen-

banken erhältlich, die hierzu die

Kundenbroschüre „Erbfall Erbe  

Testament“ bereithalten.

Eröffnungsniederschrift oftmals als

ausreichend anerkannt wird, um die

eigene Stellung als Erbe gegenüber

Dritten (z. B. Kreditinstituten) nach-

weisen zu können. 

Der Erbschein

In manchen Fällen reicht die Vorlage

des Testaments und der Eröffnungs-

niederschrift allerdings nicht aus, um

die Erbenstellung zu belegen. Insbe-

sondere dann, wenn der durch Tes-

tament ausgewiesene Erbe über ho-

he Vermögenswerte verfügen will,

wird im Rechtsverkehr oftmals zu-

nächst die Vorlage eines Erbscheins

verlangt. 

Der Erbschein ist ein amtliches

Zeugnis über das Erbrecht und gibt

bei mehreren Erben die Größe des

jeweiligen Erbteils an. Er wird auf

Antrag des Erben durch das Nach-

lassgericht ausgestellt. Das Besonde-
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